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Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhV) 

 

 

Sehr geehrter Herr Ehelechner, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 18.04.2007. Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

 

Nach § 45 Abs. 1 BayBhV sind Aufwendungen, die außerhalb des Bundesgebietes entstanden sind, nur bis zu der 

Höhe beihilfefähig wie sie bei Verbleib am Wohnort im Inland entstanden wären. Dieser Kostenvergleich wird bei 

Aufwendungen, die innerhalb der Europäischen Union entstanden sind, nicht durchgeführt. Aufwendungen, die 

anlässlich eines vorübergehenden privaten Aufenthalts außerhalb Europas entstanden sind, sind nicht beihilfefähig. 

 

Um die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen, die im Ausland entstanden sind, zu beurteilen, ist dem Grunde nach 

eine Aufteilung der Länder in drei Bereiche vorzunehmen. Danach sind Aufwendungen, die 

 

1. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union entstanden sind, beihilfeffihig, 

 

2. in europäischen Ländern, die nicht der EU angehören, entstanden sind, im Rahmen des Kostenvergleichs 

beihilfeflihig, 
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